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Kleinhempel, Karla/ Satzer, Angelika/ Steinberger, Viktor 

Industrie 4.0 im Aufbruch? 
Ein beispielhafter Ausschnitt aus dem betrieblichen Stand 

Auf einen Blick … 

 Die Ergebnisse geben einen ersten Einblick in die betriebliche 
Praxis der Umsetzung von Industrie 4.0. 

 Es gibt nicht die Einführung von Industrie 4.0. 

 Die betrieblichen Fallbeispiele lassen sich in drei Kategorien 
einteilen. Am Standort: 

o wird Industrie 4.0 unter diesem Begriff umgesetzt. 

o gibt es erste Ansätze von Industrie 4.0 

o ist Industrie 4.0 kein Thema 

 Betriebsräte besitzen nicht immer Informationen darüber, ob 
Industrie 4.0 eingeführt wird oder nicht. 

 Es fehlen allgemein Kenntnisse darüber, was unter Industrie 4.0 
zu verstehen ist. 

 Die Regelung von Mitbestimmungrechten ist prozessbegleitend 
notwendig. 

  

Inhalt 

Inhaltsverzeichnis ................. 2 

Einleitung .............................. 3 

Übersicht der Betriebe ......... 5 

Handlungsempfehlungen für 
Betriebsräte .......................... 6 

Schlussfolgerung und 
Ausblick .............................. 10 

Anhang: Leitfaden .............. 11 

 



Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung 3 

2 Übersicht der Betriebe 5 

3 Handlungsempfehlungen für Betriebsräte 6 

3.1 Herausforderungen für die Betriebsratsarbeit 6 

3.2 Wie erkennt man Industrie 4.0? 7 

3.3 Mitbestimmung und Regelungsansätze 8 

4 Schlussfolgerung und Ausblick 10 

5 Anhang: Leitfaden 11 

 

Mitbestimmungsförderung | Report Nr. 5 - Januar 2015 | www.boeckler.de 2 



1 | Einleitung  

 
Das Thema Industrie 4.0 beschreibt die vierte industrielle Revolution, 
die nach der Mechanisierung, der Elektrifizierung und der Digitalisie-
rung, die Fabrik der Zukunft mit dem Internet der Dinge und Dienste 
verknüpft. Menschen,  Maschinen und Produkte sollen in dieser intelli-
genten Fabrik miteinander kommunizieren, ebenso wie Kunden und 
Geschäftspartner. Industrie 4.0 ist kein betrieblicher Begriff, sondern 
der Name eines von der Bundesregierung geförderten Forschungspro-
gramms und eines Arbeitskreises aus Wissenschaftlern verschiedener 
Disziplinen und betrieblichen Praktikern sowie Vertretern einzelner 
Gewerkschaften.  
Unmittelbare Kriterien sind cyber-physische Systeme (CPS), dabei 
steuern sich intelligente Maschinen, Betriebsmittel und Lagersysteme in 
der Produktion eigenständig, tauschen Informationen aus und lösen 
selbstständig Aktionen aus.  Das cyber-physische Produktionssystem 
(CPPS) ist die Übertragung auf das Produktionssystem. In der intelli-
genten Fabrik (Smart Factory) sind Produkte eindeutig identifizierbar, 
jederzeit zu lokalisieren, kennen ihren gegenwärtigen Zustand und auch 
alternative Wege zur Zielerreichung. Die Systeme sind mit allen Pro-
zessen im Unternehmen, aber auch mit Kunden und Geschäftspartnern, 
vernetzt und lassen sich in Echtzeit steuern. Im Internet der Dinge kön-
nen Gegenstände auch virtuell abgebildet und Prozesse simuliert wer-
den. Im Internet der Dienste können z.B. Cloud-basierte Dienstleistun-
gen angeboten werden. 
Diesen direkten Kriterien stehen die „Querschnittsthemen“ gegenüber, 
die eine „Arbeit 4.0“ betreffen. Dabei geht es um die Frage, welche 
Auswirkungen Industrie 4.0 auf die Arbeitsorganisation, die Weiterbil-
dung und die Berufsbilder, die Ressourcen, die Ergonomie, den demo-
grafischen Wandel, aber auch auf die strategische Ausrichtung der Be-
triebsratsarbeit und die Mitbestimmung haben wird.  
Es stellen sich daher Fragen, wie: Ist Industrie 4.0 auch in den Betrie-
ben schon ein Thema? Können Interessenvertretungen etwas mit dem 
Begriff  Industrie 4.0 anfangen? Haben sie in ihrer Praxis als Betriebs-
räte damit bereits zu tun? 
Antworten darauf sollen sechs qualitative Interviews mit Betriebsräten 
und Vertretern der Geschäftsleitung und anderen betrieblichen Akteuren 
liefern. Allgemeine Standards gibt es für Industrie 4.0 nicht, allerdings 
hat der Arbeitskreis Industrie 4.0 erste Leitlinien und Kriterien entwi-
ckelt (vgl. Literatur „Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt 
Industrie 4.0“). Auf dieser Grundlage wurde der Leitfaden für die Inter-
views entwickelt. 
Die qualitativen Interviews geben keinen repräsentativen Querschnitt 
wieder, vielmehr zeigen sie ein beispielhaftes Bild aus sechs Betrieben 
des Maschinenbaus bzw. der Elektroindustrie und einem Dienstleis-
tungsunternehmen der Logistikbranche. Interviewpartner sind Betriebs-
räte und Vertreter der Geschäftsleitungen bzw. betriebliche Experten. 
Der Stand zu Industrie 4.0 gibt das Wissen der Interviewten wieder. Das 
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gilt sowohl für die Interessensvertretung, als auch für die Arbeitgeber-
seite.  
Es haben sich dabei drei Kategorien herauskristallisiert, in die  sich die 
Betriebe einordnen lassen. 
1. Industrie 4.0 ist am Standort noch kein Thema, auch wenn man die 
einzelnen Kriterien betrachtet. Allerdings sind im Konzern bereits Pro-
jekte zu Einzelaspekten in der Planung oder Umsetzung. Dazu zählt ein 
Betrieb. 
2.  Erste Ansätze von Industrie 4.0 sind am Standort und im Konzern 
bereits in der Umsetzung. Allerdings nicht unbedingt unter dem Namen 
Industrie 4.0. Dazu zählt der größte Teil der interviewten Betriebe, 
nämlich drei Betriebe. 
3. Industrie 4.0 wird am Standort bereits umgesetzt und das auch unter 
diesem Namen. Ausschlaggebend ist, dass unter diesem Begriff betrieb-
liche Projekte aufgelegt wurden. Dazu zählen zwei Betriebe. 
Die qualitativen Interviews zeigen deutlich, dass die Einführung von 
Industrie 4.0 mit ihren Bausteinen in den Betrieben begonnen hat oder 
kurz davor steht, weil z.B. bereits auf Konzernebene an dem Thema 
gearbeitet wird. 
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2 | Übersicht der Betriebe 

Im Folgenden werden  die sechs Fallbeispiele vorgestellt. Erstellt wur-
den die Fallstudien auf Grundlage von leitfadengestützten Interviews 
(siehe Anhang). Die Beispiele geben neben der betrieblichen Situation 
auch den jeweiligen Wissensstand der Gesprächspartner wieder. Inter-
viewt wurden Betriebsräte, Geschäftsleiter, Betriebsleiter sowie Ver-
antwortliche für die Produktionsprozesse und die EDV. 
 
Die Tabelle bietet  eine Übersicht über die Betriebe, die an den Inter-
views teilgenommen haben und über den jeweiligen Ausprägungsgrad 
von Industrie 4.0:  
 

Betriebliches 
Beispiel 

Ausprägung 
Industrie 4.0 

Branche Anzahl der 
Beschäftigten 

Umsatz p.a. in 
€ 

1 Im Konzern erste 
Ansätze, am 
Standort noch 
kein Thema 
 

Logistikdienst-
leister 

 
 

800 

 
 

100 Mio. 

2 Im Konzern und 
am  Standort 
erste Ansätze 
 

Baumaschinen 
in Kleinserien-
fertigung 
 

 
700 

 
700 Mio. 

3 Im Konzern und 
am Standort 
erste Ansätze 
 

Elektrobauteile 
für die Auto-
mobilindustrie 
und den Ma-
schinenbau 

 
 

1800 

 
 

600 - 700 Mio.  
 

4 Im Konzern und 
am Standort 
erste Ansätze 
 

Gießereibetrieb  
150 

 
bis 20 Mio. 

5 Inhabergeführt,  
unter dem Be-
griff Industrie 
4.0 wird am 
Standort an der 
Umsetzung ge-
arbeitet 

Maschinen-
komponenten 

 
500 

 
70 - 90 Mio. 

 

6 Unter dem Be-
griff Industrie 
4.0 wird am 
Standort an der 
Umsetzung ge-
arbeitet 
 

Verbindungs-
technik 
Automatisie-
rung 

 
 

4000 

 
 

2 Mio. 
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3 | Handlungsempfehlungen für Betriebsräte 

Eine allgemeingültige Handlungsempfehlung für den Betriebsrat zum 
Thema Industrie 4.0 kann es nicht geben. Im Grunde befinden sich alle 
in einer Orientierungsphase auf der Suche nach dem optimalen betrieb-
lichen Modell. Damit aus Industrie 4.0, dem technischen geprägten 
System, ein System Arbeit 4.0 wird, in dem der Mensch die entschei-
dende Rolle einnimmt, bedarf es handelnder Betriebsräte, die das The-
ma für sich beanspruchen, eigene Positionen entwickeln und diese in 
die Debatten einbringen und einfordern. 

3.1 Herausforderungen für die Betriebsratsarbeit 

Eine - stark vereinfachte - Definition für Industrie 4.0 lautet, es sei die 
„Verheiratung von Internet- und Produktions-Technologien“. Sie ist 
nützlich, weil sie beinhaltet dass beide Technologiebereiche einer fort-
laufenden Entwicklung unterliegen. So wird klar, dass es auch keine 
abschließende Gestalt einer „neuen Welt“ der Fertigung geben wird, 
sondern Phasen, und dass von daher immer nur ein Status in diesem 
Prozess der Konvergenz zu sehen ist, der beschrieben werden kann.  
Viele Faktoren - gesellschaftliche, soziale, politische, ökonomische und 
- selbstverständlich auch technische - treiben den Prozess an. Viele 
Akteure tragen ihren Anteil dazu bei. So werden Fakten geschaffen. 
Wer sehr aktiv ist, hat mehr Chancen ein- und mitzuwirken als diejeni-
gen, die wenig beitragen. Die Unternehmen, die sich früh mit Industrie 
4.0-Themen befassen, können – z.B. zusammen mit Forschungspart-
nern, und somit oft unter Inanspruchnahme von Steuergeldern - Lösun-
gen entwickeln, die für andere dann beispielhaft sein können und zur 
Nachahmung anreizen. Die Arbeitgeber, die frühzeitig Zeit und Mittel 
in die Gestaltung der neuen Arbeitswelt 4.0 investieren, können - auch 
was die Arbeitsbedingungen angeht – Fakten schaffen. Und die so ent-
wickelten Lösungen spiegeln üblicherweise die Standpunkte, Ziele und 
Interessen derjenigen wieder, die an der Beauftragung und Erarbeitung 
der Lösung beteiligt waren. 
So stellt sich für die Betriebsräte zuerst die Frage, ob sie den Arbeitge-
ber erst mal machen lassen, und hinterher versuchen wollen, die Inte-
ressen der Arbeitnehmer noch irgendwie mit umzusetzen, oder ob sie 
ganz früh schon aktiv werden wollen, um in den Projektgruppen und bei 
der Gestaltung der neuen Arbeitsaufgaben und -plätze mitzubestimmen. 
Technischen und kaufmännischen Experten und Entscheidern fehlt häu-
fig ganz einfach das Wissen über die Anforderungen und Bereitschaften 
der Beschäftigten. Und von daher fehlen dann oft hinterher die ent-
scheidenden Merkmale, die für erfolgreiche Lösungen notwendig sind. 
Ohne die sozialen Kompetenzen und die Bereitschaft von Betriebsrat 
und Beschäftigten, sich einzubringen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass die Gestaltungslösungen und -modelle nicht optimal sein werden 
oder nicht funktionieren. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie fasst Forschungsergebnisse aus Pro-
jekten zur „sozialverträglichen Technikgestaltung“ und zur „Humani-
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sierung der Arbeit“ zusammen. Somit sind alle drei: Mensch (menschli-
che Arbeit), Organisation und Technik angemessen in den Projektde-
signs zu berücksichtigen, und die entsprechenden Akteure mit ihren 
jeweiligen besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten gleichberechtigt zu 
beteiligen. Die dafür passende Beteiligungsform auf betrieblicher Ebene 
ist bekannt: Sowohl auf der Entscheidungsebene genauso wie in den 
operativen Bereichen der Projektorganisation sind alle drei zu hören, 
und es sind Formen des Miteinanders zu finden, die ein passendes Maß 
an Einfluss für die technischen, organisatorischen und sozialen Anfor-
derungen sicher stellen. Wo dieses Wissen auf Arbeitgeberseite fehlt, ist 
es die Aufgabe der Interessensvertretung, ihrer Stimme Geltung zu ver-
schaffen. Wie bei allen vordergründig technischen Innovationen braucht 
sie zuerst die Erkenntnis, dass hier etwas ansteht, das sie betrifft. Diese 
Erkenntnis gewinnt sie, wenn sie sich inhaltlich mit der Arbeitswelt 4.0 
beschäftigt, informiert und dabei unterschiedliche Wahlmöglichkeiten 
entdeckt. Also Gestaltungsoptionen, zwischen denen zu wählen ist und 
für deren richtige Wahl dann zu streiten. 

3.2 Wie erkennt man Industrie 4.0? 

Industrie 4.0 ist auf dem Vormarsch, auch wenn die Umsetzung „in der 
Fläche“ noch Jahre dauern wird. Das Internet der Dinge und Dienste 
hält Einzug in die Produktion und in die Dienstleistung. Alle Betriebe, 
die an den Interviews beteiligt waren, haben Ansätze von Industrie 4.0, 
selbst wenn es nicht am eigenen Standort, sondern auf Konzernebene 
geschieht. Allerdings ist der Begriff Industrie 4.0 oft nicht gebräuchlich. 
Hier kann der Interviewleitfaden (siehe Anhang) eine erste Hilfestel-
lung als mögliche Checkliste geben. 
Im  Allgemeinen zeigen die Interviews, dass das Ganzheitliche Produk-
tionssystem (GPS) oder Einzelkomponenten davon, wie Fließfertigung, 
Wertstromanalyse, Ordnung und Sauberkeit oder eine vorausschauende 
Instandhaltung, ein Einstieg für das Cyber-Physical Production System 
(CPPS) sein können. Ein weiterer Faktor für Industrie 4.0 ist die Ein-
führung eines Manufacturing Execution System (MES),einer neuen 
Produktionssoftware, die die Produktion mit nahezu allen anderen Be-
reichen verknüpfen kann. 
Im Einzelnen gilt es, jede Einführung von Maschinen und Anlagen, jede 
neue Hardware oder Software, jeden Plan für eine Umstrukturierung als 
möglichen Baustein für „Industrie 4.0“ zu verstehen. 
 
Hier einige Beispiele für  mögliche Bausteine von Industrie 4.0: 

• neue Softwareprodukte mit Internetoptionen  
• neuer Einsatz von Scannern, betrieblichen Smartphones und 

Tablets  
• Veränderung von Prozessen in Fertigung, Verwaltung und Lo-

gistik Produktionssteuerung in Echtzeit  
• menschengerechte, ergonomische Gestaltung von Maschinen, 

Abläufen und mobilen Endgeräten  
• veränderte Montagelinien  
• computergesteuerte  Montageanleitungen  
• veränderte Stellenbeschreibungen und Berufsbilder  
• neue netzbasierte Qualifizierungswege  
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• veränderte flexible Arbeitszeiten mit Rufbereitschaft über das 
Smartphone  

• neues MES ersetzt das alte Betriebsdatenerfassungssystem 
BDE/MDE und das Produktionsplanungs- und Steuerungssys-
tem PPS 

 
Da Industrie 4.0 in unterschiedlichen Phasen abläuft, gilt es, jede be-
triebliche und EDV-technische Veränderung im Auge zu behalten.  

3.3 Mitbestimmung und Regelungsansätze 

Die absolute Voraussetzung für den Betriebsrat ist es, Maßnahmen und 
Veränderungen, die im Zusammenhang mit „Industrie 4.0“  im Betrieb 
auf den Weg gebracht werden, zu erkennen. Dazu ist es notwendig, mit 
Kolleginnen und Kollegen Vorhaben und Umsetzungsschritte zu erken-
nen (manchmal auch zu erspüren). Die Themenfelder und Betriebsbe-
reiche, in denen „angefangen“ werden kann, sind vielfältig und umfas-
sen das gesamte Unternehmen. Eine gute, strategische Vorgehensweise 
ist der Abschluss einer Betriebsvereinbarung, die folgendes regelt: 

• was ist geplant, an welche Vorhaben ist gedacht, was ist schon 
beschlossen? (siehe auch 4.2),  

• wer ist an der Planung, der Umsetzung beteiligt (Mitglieder der 
Projektgruppe mit klaren Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten), 

• wie sieht der zeitliche Rahmen der Erprobungs- und Umset-
zungsschritte aus, 

• die Beteiligung der Beschäftigten im Projekt und in den Teil-
schritten, 

• die Information, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte müssen 
allen in der Projektgruppe, aber auch darüber hinaus klar ge-
macht werden, 

• die Position des Betriebsrates und seine Beteiligung in dem 
Projekt und als Gremium, 

• eine Liste der Vorhaben, die durch eine Betriebsvereinbarung 
gesondert geregelt werden sollen (diese Liste wird immer ak-
tualisiert),  

• wie die Informationen und die Kommunikation in der Projekt-
gruppe und im Unternehmen sichergestellt werden. 

Diese Betriebsvereinbarung beschreibt den Rahmen, die Vorgehenswei-
se und die zeitlichen Schritte. Sie legt die Zusammenarbeit, die Verant-
wortlichkeiten und die Zuständigkeiten fest. Sind einzelne Maßnahmen 
beschlossen und werden konkret, kann zu jeder dieser Maßnahmen (im 
Rahmen der Mitbestimmung) eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen 
werden. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn eine Vielzahl auch unter-
schiedlicher Mitbestimmungstatbestände durch „Industrie 4.0“ berührt 
werden: 

• Fragen der Ordnung im Betrieb 
• Regelung der Arbeitszeit, Bereitschaft, Schichtarbeit 
• Einführung EDV System, Vernetzungen, virtuelle Arbeitswel-

ten 
• Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gefährdungsbeurteilungen 
• Sozialeinrichtungen 
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• betriebliche Lohngestaltung, Leistungsentgelt, Zielvereinbarung 
• das betriebliche Vorschlagswesen, KVP, sonstige Instrumente 
• Durchführung von Gruppenarbeit 
• der ganze Bereich der betrieblichen Qualifizierung 
• Analysieren und Standardisieren der Abläufe, die die Mitbe-

stimmung auslösen 
Darüber hinaus hat der Betriebsrat die Möglichkeit auch nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) eigene Vorschläge und Vorschläge 
der Kolleginnen und Kollegen in den Prozess einzubringen, mit denen 
sich der Arbeitgeber auseinander setzen muss (siehe §92a BetrVG zur 
Beschäftigungssicherung). 
Ist zu befürchten, dass durch die geplanten Maßnahmen für Beschäftig-
te Nachteile entstehen oder evtl. Kündigungen ausgesprochen werden 
könnten, so kann der Betriebsrat einen Interessenausgleich mit an-
schließendem Sozialplan fordern. 
Damit wird deutlich, dass die Gestaltungsmöglichkeiten und Auswir-
kungen auf die gesamten Prozesse eines Unternehmens und damit auf 
alle Beschäftigten dieses Unternehmen sehr vielfältig sein können und 
ebenso unterschiedlich im Vergleich zu anderen Unternehmen. Deshalb 
ist es   wichtig als Betriebsratsgremium aus Gesprächen mit der Ge-
schäftsleitung, den Führungskräften und mit den Beschäftigten mögli-
che Tendenzen zu erkennen und dies so früh wie möglich, um handeln 
zu können.  
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4 | Schlussfolgerung und Ausblick 

Die Fallbeispiele spiegeln die Spannbreite des Themas Industrie 4.0 in 
den Betrieben und bei den Betriebsräten wider. Sowohl den Stand der 
Auseinandersetzung mit dem Thema, einer möglichen umfassenden 
Veränderung betrieblicher Prozesse und Netzwerke, als auch mit der 
Anwendung einzelner „Komponenten“, die in Planung sind oder schon 
genutzt werden. In den  Interviews wurde anhand des Interview-
Leitfadens versucht, diesen Stand und vorhandene Strategien herauszu-
finden. 
Dabei wurde klar, dass die meisten Unternehmen erst damit beginnen, 
sich mit Industrie 4.0 auseinander zu setzen. Das gilt auch für die Be-
triebsräte. Genaue Vorstellungen, was das für den Betrieb und die Be-
schäftigten heißen könnte, gibt es noch nicht. Betriebe, die betriebliche 
Projekte unter diesem Namen aufgelegt haben, sind hinsichtlich ihrer 
Vorstellungen und Umsetzungsschritte schon weiter. Für alle betriebli-
chen Beispiele kann gesagt werden, dass die Interviewpartner deutlich 
gemacht haben, dass es unter der Überschrift Industrie 4.0 kein für alle 
gültiges Konzept geben wird, sondern immer die betriebliche, individu-
elle Lösung.  
Wenn es auch die allgemeingültige Lösung zu Industrie 4.0 nicht gibt, 
so zeigen die Stellungnahmen der interviewten Betriebsräte,  welche 
Schlussfolgerungen sie nach heutigem Stand ziehen. 
Kategorie: Industrie 4.0 ist noch kein Thema 
Hier will sich der Betriebsrat an der Einführung von Industrie 4.0 bzw. 
Komponenten davon beteiligen, wenn die Einführung beginnt. Ein be-
triebsratseigenes Konzept soll dann erarbeitet werden, wenn es der Be-
legschaft nutzt oder Mitbestimmungsrechte zu regeln sind. 
Kategorie: erste Ansätze von Industrie 4.0 
Dort wo bereits Teilkomponenten des Produktionssystems durch ein-
zelne Betriebsvereinbarungen geregelt wurden, will der Betriebsrat 
auch Komponenten von Industrie 4.0 in einzelnen Betriebsvereinbarun-
gen regeln, um die Risiken auszuschalten und die Chancen zu nutzen. 
Der Betriebsrat informiert sich über Industrie 4.0. Er begleitet die An-
sätze im Betrieb und und entscheidet, wo gehandelt wird. 
Kategorie: Industrie 4.0 wird unter diesem Begriff im Betrieb um-
gesetzt   
Der Betriebsrat ist aktiv dabei, sich aktuell zu Industrie 4.0 - Themen zu 
informieren, begleitet die Ansätze im Betrieb und erkennt seine Hand-
lungsbedarfe. Das Gremium will den Prozess der Einführung von In-
dustrie 4.0 begleiten und dabei auch regulierend eingreifen. So könnten 
in einer Rahmenvereinbarung zu Industrie 4.0 erste Ansätze geregelt 
werden, Einzelthemen dagegen in Einzelvereinbarungen. Industrie 4.0 
soll in Pilotbereichen unter Begleitung der dort arbeitenden Betriebsräte 
umgesetzt werden. Übertriebliche Arbeitskreise aus Betriebsräten, Ge-
werkschaften und Beratungseinrichtungen müssen eingerichtet werden, 
um die Betriebsräte aktiv zu unterstützen. Allen Betriebsratsgremien ist 
klar, dass dieses Thema sie in den nächsten Jahren beschäftigen wird. 
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CPS umfassen eingebettete Systeme, 
Produktions-, Logistik-, Engineering-, 
Koordinations- und Managementprozesse 
sowie Internetdienste, die mittels Senso-
ren unmittelbar physikalische Daten 
erfassen und mittels Aktionen auf physi-
kalische Vorgänge einwirken, mittels 
digitaler Netze untereinander verbunden 
sind, weltweit verfügbare Daten und 
Dienste nutzen und über multimodale 
Mensch-Maschine-Schnittstellen verfü-
gen. Cyber-Physical-Systems sind offene 
soziotechnische Systeme und ermöglichen 
eine Reihe von neuartigen Funktionen, 
Diensten und Eigenschaften. 
Quelle: Umsetzungsempfehlungen zu 
Industrie 4.0., 2013 
 

 

Anwendung von Cyber-Physical Systems 
in der produzierenden Industrie und somit 
die Befähigung  zur durchgängigen Be-
trachtung von Produkt, Produktionsmittel 
und Produktionssystem unter Berücksich-
tigung sich ändernder und geänderter 
Prozesse.       
Quelle: Umsetzungsempfehlungen zu 
Industrie 4.0., 2013 
          

5 | Anhang: Leitfaden 

Grundelemente von Industrie 4.0 
 
Cyber-Physical Systems (CPS)  
  

• Vernetzung horizontal  mit in Echtzeit steuerbaren Wert-
schöpfungsnetzwerken (von der Bestellung bis zur Aus-
gangslogistik) 

• Durchgängiges Engineering über die Wertschöpfungskette 
hinweg 

• CPS basierte Software Voraussetzung: ausreichende Rech-
nerleistung, IP Adressen,  

• Verteilung und Inbetriebnahme (Deployment) von Ge-
schäftsprozessen ( wie z.B. Modell der App Stores) 

• Grad der Abbildung des gesamten Geschäftsprozesses 
• Sicherheit und Verlässlichkeit vom Sensor bis zur Bezugs-

schnittstelle 
• Unterstützung durch mobile Endgeräte 
• Unterstützende Zusammenarbeit von Produktions- und  

Dienstleistungsverfahren in Geschäftsnetzwerken 
• Smart Phone / Tablet PC 
• APPs   

 
Cyber-Physical Production Systems (CPPS)  
 

• Vernetzung von eingebetteten Systemen innerhalb des Pro-
duktionssystems 

• Vernetzung von Steuerungsebenen des Produktionssystems 
vertikal mit betriebswirtschaftlichen Prozessen  

• Vernetzung von Produktionssystemen horizontal: Über Zu-
lieferer und Abnehmer hinweg weltweit 

• Vernetzung von Maschinen, Lagersystemen und Betriebs-
mitteln intern 

• Intelligente Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmittel 
tauschen eigenständig Informationen untereinander aus, lö-
sen Aktionen aus, und steuern sich selbstständig 

• Intelligente Produkte verfügen über die Daten ihres Herstel-
lungsprozesses und ihres künftigen Einsatzes und optimie-
ren sich selbst 

• Konzept der Smart Factory  
• Verbindung von Software, Mechanik und Elektronik 
• Industrielle Prozesse und Automatisierungssteuerung 
• Energieversorgungsmanagement 
• Horizontale Integration der Wertschöpfungsnetzwerke 

(weltweite Ausrichtung, Maschine wird von Deutschland 
aus in Indien gestartet) 

• Digitale Durchgängigkeit des Engineerings über die gesam-
te Wertschöpfungskette hinweg 
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Einzelnes oder Verbund von Unterneh-
men, das / der IKT zur Produktentwick-
lung, zum Engineering des Produktions-
system, zur Produktion, Logistik und 
Koordination der Schnittstellen zu den 
Kunden nutzt, um flexibler auf Anfragen 
reagieren zu können. Die Smart Factory 
beherrscht Komplexität, ist weniger 
störanfällig und steigert die Effizienz in 
der Produktion. In der Smart Factory 
kommunizieren Menschen, Maschinen 
und Ressourcen selbstverständlich mitei-
nander wie in einem sozialen Netzwerk.                                                            
Quelle: Umsetzungsempfehlungen zu 
Industrie 4.0., 2013 

 

Verknüpfung physischer Objekte (Dinge) 
mit einer virtuellen Repräsentation im 
Internet oder einer internetähnlichen 
Struktur. Die automatische Identifikation 
mittels RFID ist eine mögliche Ausprä-
gung des Internets der Dinge, über Sen-
sor- und Aktortechnologie kann diese 
Funktionalität um die Erfassung von 
Zuständen beziehungsweise die Ausfüh-
rung von Aktionen erweitert werden.                  
Quelle: Umsetzungsempfehlungen zu 
Industrie 4.0., 2013 

 

Teil des Internets, der Dienste und Funk-
tionalitäten als granulare, web-basierte 
Software-Komponenten abbildet. Provider 
stellen diese im Internet zur Verfügung 
und bieten die Nutzung auf Anforderung 
an. Über Internetdiensttechnologien sind 
die einzelnen Software-Bausteine bzw. 
Dienstleistungen miteinander integrierbar. 
Unternehmen können die einzelnen 
Software-Komponenten zu komplexen 
und dennoch flexiblen Lösungen orches-
trieren (dienste-orientierte Architektur). 
Quelle: Umsetzungsempfehlungen zu 
Industrie 4.0., 2013 
 

• Vertikale Integration und vernetzte Produktionssysteme 
(von Aktor- und Sensorsignalen bis zur Planung von Unter-
nehmensressourcen)  

• Selbstoptimierende Software 
• Zellulare intelligente Transportsysteme 
• 3 D Drucker 
• Roboter Technologie 
• Mensch- Maschine- Schnittstelle 

 
 

Smart Factory   
 
Konzept der Smart Factory (auf Unternehmensebene oder weltweit) 
 

• Wandlungsfähigkeit (Technik, Organisation und Menschen)  
• Ressourceneffizienz 
• Ergonomie 
• Integration von Kunden- und Fertigungsprozessen 
• Integration von Geschäftsprozessen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Internet of Things (IOT) – Internet der Dinge  
 

• Standardisierung der Komponenten 
• RFID 
• Identifikation von Objekten 
• Strichcode, BAR Code 
• 2- D Code, QR Code u.a.  
• Sensoren, BIO Sensoren, Sensoren in Kleindung 
• Aktoren 
• Self Service (alles ausgerichtet auf den Kunden) 
• Datenhandschuh, Datenbrille 

 
 
 
Internet of Services (der Dienste)   
 

• Intelligente Netze (Cloud Computing) 
• Allgegenwärtiges rechnergestütztes Arbeiten (Ubiquitous 

Computing) 
• Vernetzung von Ressourcen, Informationen, Objekten und 

Menschen 
• Intelligente Energienetze (Smart Grids) 
• Nachhaltige Mobilitätskonzepte (Smart Mobility) 
• Intelligente Logistik (Smart Logistics) 
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Begriffs- und Methodenstruktur, die eine 
einheitliche Basis für die Beschreibung 
und Spezifikation von Systemarchitektu-
ren bildet. Ziel von Referenzarchitekturen 
ist es zum einen, eine gemeinsame Struk-
tur und Sprache für Architekturbeschrei-
bungen zu schaffen. Zum anderen geben 
sie eine Methode vor, zu einer konkreten 
Architekturbeschreibung zu gelangen.                                                                   
Quelle: Umsetzungsempfehlungen zu 
Industrie 4.0., 2013 

• Intelligente Gesundheits- und Pflegekonzepte (Smart 
Health) 

 
 
Standardisierung und Referenzarchitektur (Architecture Frame-
work) 
 

• Aufbau einheitlicher Standards über Betriebsgrenzen hin-
weg 

• Aufbau einer firmenübergreifenden Referenzarchitektur 
• Beherrschung komplexer Systeme (adäquate Planungs- und 

Erklärungsmodelle) 
• SOA Service orientierte Architektur 

 
Ressourceneffektivität und -effizienz , auf den Menschen bezogen 
 

• Entlastung von Routineaufgaben 
• Kreative, wertschöpfende Tätigkeiten 
• Chancen für ältere ArbeitnehmerInnen 
• Flexibilität der Arbeitsorganisation als Work-Life-Balance 

 
Ressourceneffektivität und -effizienz (Energie und Rohstoffe)  
 

• Reduktion von Rohstoffen 
• Reduktion von Energieverbrauch 
• Trade-Offs zur Reduktion von Ressourcen (Abwägung zwi-

schen z.B. Energieeinsparung und Terminverschiebung 
oder Teillieferung) 

 
„Querschnittsthemen“  die einen direkten Bezug zu Industrie 4.0 
haben 
 
Datensicherheit 
 

• Sicherheit der intelligenten Produktions- und Dienstleis-
tungssysteme  nach innen (keine Gefahren für Mensch und 
Maschine) 

• Schutz  von Anlagen und Produkten vor unbefugtem Zu-
griff von außen (Daten und Informationen) 

• Integrierte Sicherheitsarchitektur 
• Eindeutige Identitätsnachweise 
• BIG DATA (Verarbeitung großer Datenmengen) 

 
 
   Arbeitsorganisation und –gestaltung   
 

• Echtzeitsteuerung verändert Arbeitsinhalte, -umgebung und 
-prozesse 

• Stärkere Eigenverantwortung der Arbeitnehmer (sozio-
technische Gestaltungsmöglichkeiten) 
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• Partizipative Arbeitsgestaltung durch lebensbegleitende 
Qualifizierungsmaßnahmen 

• Erhöhung von Ausdauer und Leistungsfähigkeit durch trag-
bare Sensorik und Aktuatorik (Berufskleidung für Fachkräf-
te) 

• Gefährdungsanalysen in neuen Mensch-Technik-System-
Kooperationen 

• Entwicklung von technisch-organisatorisch fundierten Er-
gonomiekonzepten bei der Verschmelzung von virtuellen 
und realen Welten für alle Beschäftigtengruppen 

• Kooperationsformen unter Fachkräften in neuen für die 
Smart Factories angepassten sozialen Netzwerken und so-
zialen Medien 

• Entwicklung von integrativen Modellen für Teamarbeit und 
Wissenstransfer 

• Entwicklung von personalisierten und leicht adaptierbaren 
Interaktionssystemen für unterschiedliche Beschäftigten-
gruppen 

• Crowdworking (web basiertes Arbeiten) 
• Crowdsourcing  (Auslagerung interner Aufgaben an eine 

Gruppe, über das Internet) 
 
     Aus- und Weiterbildung 
 

• Veränderte Kompetenzprofile der MitarbeiterInnen, neue 
Berufsbilder 

• Lernförderliche Arbeitsorganisation 
• Förderung digitaler Lerntechniken 
• Personalisierter Zugang zu digitalen Lernmedien 
• Cyber-basierte Lernplattformen 
• Zugang nur oder fast ausschließlich über mobile, digitale 

Geräte 
 
    Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

• Rechtsabsicherung der neuen Produktionsprozesse und Ge-
schäftsnetzwerke 

• Schutz von Unternehmensdaten 
• Haftungsfragen 
• Umgang mit personenbezogenen Daten 
• Handelsbeschränkungen 
• Regelungen in Betriebsvereinbarungen, Audits etc. 

 
     Strategische Fragen zu Industrie 4.0 
 

• Welche Komponenten von Industrie 4.0 sind bei Ihnen ge-
plant? 

• Welche Komponenten befinden sich bereits in der Umset-
zung? 

• Gibt es einen strategischen Unternehmensplan zur Umset-
zung von Industrie 4.0 oder Teilkomponenten? 
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• Gibt es firmenübergreifende IT Lösungen mit anderen Be-
trieben oder Kunden? 

• Wenn es noch keine betrieblichen  Aktivitäten zu Industrie 
4.0 gibt, was planen Sie in Ihrem Betrieb und wann?  
 
 
 
 
 

Strategien des Betriebsrates / Mitbestimmung / Handlungsemp-
fehlungen   
 

• Ist der Betriebsrat über Industrie 4.0 informiert? 
• Seid Ihr in die betrieblichen Planungen eingebunden (wenn 

vorhanden)? 
• Wie wollt Ihr Euch an der Einführung von Industrie 4.0 

oder seinen Teilkomponenten beteiligen? 
• Wollt Ihr eigene Konzepte erarbeiten? 
• Wollt Ihr Betriebsvereinbarungen abschließen? 
• Hat sich mit der Einführung der neuen Technologie die 

Arbeitsorganisation (-inhalt) verändert? (Mitbestimmung)?        
• Sind neue Betriebsvereinbarungen abgeschlossen worden 

oder finden bereits existierende Betriebsvereinbarungen 
Anwendung?                      

• Gab es bei der Einführung Konflikte mit dem Arbeitgeber? 
Wenn ja, welche? 
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Plattform Industrie 4.0 
www.plattform-i40.de 
 
Böckler-Praxisblatt: Produktionsarbeit 
im Wandel – smart factory, Industrie 
4.0 
http://www.boeckler.de/46972.htm 
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